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Die nachfolgenden Versicherungsbedingungen sind wichtige Unterlagen für Sie. Sie finden dort alle Angaben zu Ihrem Ver-
sicherungsschutz: zum Beispiel was im Schadensfall wichtig ist, um Versicherungsleistungen zu erhalten. Oder wie und in 
welchem Umfang Sie im Schadensfall entschädigt werden. Bitte lesen Sie dieses Dokument gründlich durch und bewahren Sie 
es sorgfältig auf. So können Sie auch später alles Wichtige noch einmal nachlesen – vor allem nach einem Versicherungsfall.

Ihr Versicherungsschutz ist Bestandteil eines Gruppenversicherungsvertrages zwischen der TARGOBANK AG als Ver-
sicherungsnehmer einerseits sowie der ACM Versicherung AG, Breite Straße 29, 40213 Düsseldorf, als Versicherer.

Beauftragt mit der Abwicklung der Versicherungsleistungen ist:

AP Solutions GmbH (nachfolgend Allianz)
Königinstraße 28
80802 München

Für Sie als versicherter Kreditkarteninhaber ist die Allianz direkter Ansprechpartner für alle Anfragen zur Beanspruchung von 
Versicherungsleistungen. Ihre Rechte und Pflichten sind überall dort geregelt, wo sich der Text direkt an „Sie“, den „Karten-
inhaber“, den „Inhaber einer gültigen TARGOBANK Select Travel Card“ und „Inhaber einer entsprechend gültigen Zusatzkarte“, 
an die „begünstigte Person“ oder an die „versicherte Person“ wendet.

Ihre TARGOBANK
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Allgemeine Versicherungsinformationen 
nach § 1 der VVG-Informationspflichtenver-
ordnung

1. 	 Informationen zum Versicherer

Sitz des Versicherers ACM Versicherung AG ist Düsseldorf, 
Breite Straße 29, 40213 Düsseldorf. Die Handelsregister-
nummer ist HRB 101315 am Amtsgericht Düsseldorf.

Ladungsfähige Anschrift und Vertretungsberechtigter 
ACM Versicherung AG, Breite Straße 29, 40213 Düsseldorf
Vorstandsvorsitzender: Mathieu Dehestru

Hauptgeschäftstätigkeit und Aufsichtsbehörde
Die Hauptgeschäftstätigkeit ist der Abschluss von 
Unfall- und Schadenversicherungen. Aufsichtsbehörde 
ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

2.	 Angaben zum Administrator

Die Administration wird durchgeführt durch die
AP Solutions GmbH
Königinstraße 28
80802 München

Sämtlicher Schriftverkehr und sämtliche Willenserklärungen 
sind direkt an den Administrator zu richten. Sie gelten als 
beim Versicherer eingegangen, wenn sie beim Administrator 
eingegangen sind. Der Administrator ist vom Versicherer 
ermächtigt, gegenüber den Versicherten die Annahme zu 
erklären und zu bestätigen.

Schadenmeldung:
•	 online unter Angabe Ihrer Policen-Nummer: DE410002114
•	 https://allianz-protection.com/login-path/policy
•	 per E-Mail: targo-kreditkarte@allianz.com
•	 per Telefon: +49 800 - 10 10 975
•	 postalisch unter Angabe Ihrer Kreditkartennummer:

AWP P&C S.A.
Niederlassung für Deutschland
10848 Berlin

3.	� Wesentliche Merkmale der abgeschlossenen 
Versicherungsleistungen

Sachversicherungen
Reiserücktrittsversicherung:
Wenn die versicherte Person aufgrund eines versicherten 
Ereignisses eine versicherte Reise nicht antreten kann, über-
nimmt der Versicherer die Stornokosten bis zur vereinbarten 
Höchstsumme.

Reiseabbruchversicherung:
Der Versicherer übernimmt die Kosten bis zur vereinbarten 
Höhe, falls die versicherte Person eine versicherte Reise auf-
grund eines versicherten Ereignisses vorzeitig abbrechen und 

nach Hause zurückkehren muss. Die genauen Definitionen, 
Anspruchsvoraussetzungen und Ausschlüsse zu den o. g. 
Leistungen entnehmen Sie bitte den folgenden Bedingungen.

Einkaufschutzversicherung:
Der Versicherer erstattet der versicherten Person im Falle von 
Raub oder Einbruchdiebstahl der gekauften und versicherten 
Waren den Kaufpreis zurück. Die genauen Definitionen, 
Anspruchsvoraussetzungen und Ausschlüsse zu den o. g. 
Leistungen entnehmen Sie bitte den folgenden Bedingungen.

Versicherte Personen:
Einzeldeckung: berechtigter Inhaber einer gültigen 
Select Travel Card.
Card Familiendeckung: berechtigter Inhaber einer gültigen 
Select Travel Card sowie auf gemeinsamen Reisen mit dem 
Karteninhaber der/die Ehe-/Lebenspartner/-in des Karten-
inhabers und die im gemeinsamen Haushalt lebenden 
minderjährigen Kinder.

4.	 Gesamtpreis der Versicherung und Kosten

Für in Kredit- oder Kundenkarten inkludierte Versicherungs-
leistungen fallen keine separaten Versicherungsprämien an.

5.	 Zahlung, Erfüllung und Zahlungsweise der Prämie

Für in Kredit- oder Kundenkarten inkludierte Versicherungs-
leistungen entfallen diese Regelungen.

6.	 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Zustandekommen 
des Kreditkartenvertrages. Davon abweichende Regelungen 
(z. B. Aktivierung des Versicherungsschutzes durch Karten-
einsatz) sind ggf. in Teil B hinterlegt.

7.	 Ihr Widerrufsrecht

Ein separates Widerrufsrecht für die in den Kunden- bzw. 
Kreditkarten enthaltenen Versicherungsleistungen entfällt. 
Es gelten die entsprechenden Regelungen der jeweiligen 
Kunden- bzw. Kreditkarte.

8.	 Vertragslaufzeit und Vertragsbeendigung

Die Vertragslaufzeit richtet sich nach dem zugrunde 
liegenden Kreditkartenvertrag. Sollten sich am Deckungs-
umfang gemäß diesen Versicherungsbedingungen 
Änderungen ergeben, werden Sie darüber vom Ver-
sicherungsnehmer informiert.
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9. 	 Gerichtsstand und anwendbares Recht

Für gegen den Versicherer gerichtete Klagen bezüglich 
der Versicherungsleistungen bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers. Örtlich 
zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit 
der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Sind 
Sie eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Ver-
sicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht erhoben 
werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig 
ist. Sind Sie eine juristische Person, bestimmt sich das 
zuständige Gericht nach Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlassung.

Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb 
Deutschlands oder ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 
ist für Klagen aus dem Versicherungsvertrag und der Ver-
sicherungsvermittlung ausschließlich das Gericht zuständig, 
in dessen Bezirk der Versicherer seinen Sitz hat. Für diesen 
Vertrag gilt deutsches Recht.

10.	 Vertragssprache

Die Kommunikation erfolgt ausnahmslos in deutscher 
Sprache.

11.	 Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde

Bei Fragen, Problemen oder Beschwerden wenden Sie sich 
bitte direkt an den Versicherer. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, die zuständige Aufsichtsbehörde einzuschalten:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Sektor Versicherungsaufsicht
Postfach 1308, 53003 Bonn

Hiervon unberührt bleibt Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu 
beschreiten. Die ACM Versicherung AG ist Mitglied im Verein 
„Versicherungsombudsmann e. V.“. Damit steht dem Ver-
sicherungsnehmer bzw. der versicherten Person die Möglich-
keit offen, den unabhängigen und neutralen Ombudsmann in 
Anspruch zu nehmen, wenn über getroffene Entscheidungen 
kein Einverständnis erzielt werden kann. Das Verfahren ist 
kostenfrei.

Der Ombudsmann kann erreicht werden unter:

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 	080632, 10006 Berlin
Telefon: 	 0800 - 36 96 000 (kostenfrei)
Fax: 		  0800 - 36 99 000 (kostenfrei)
E-Mail: 	 beschwerde@versicherungsombudsmann.de

12.	 Datenschutzhinweis

Wir schützen Ihre Daten. Wir schätzen Ihr Vertrauen sehr. 
Deswegen verpflichten wir uns, mit Ihren persönlichen 
Daten transparent, mit Sorgfalt und unter Einhaltung der 
geltenden Vorschriften und insbesondere der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) umzugehen. Nach-
stehend informieren wir Sie über die Verarbeitung und die 
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten sowie über die 
Ihnen zustehenden Rechte.

§ 1	� Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und 
Datenschutzbeauftragte

Die ACM Lebensversicherung AG und die 
ACM Versicherung AG sind Tochtergesellschaften der 
ACM Deutschland AG  (im Folgenden „ACM Deutsch-
land-Gruppe“) und gehören zum Crédit Mutuel-Konzern. 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist je nach 
Produkt die ACM Lebensversicherung AG oder die 
ACM Versicherung AG (im Folgenden „der Versicherer“).

(1)	 Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die 
ACM Versicherung AG, die Sie unter folgenden 
Kontaktdaten erreichen:

ACM Versicherung AG
Kundenservice
Postfach 1667
77606 Offenburg
Telefon: 0211 - 73 74 73 74

(2)	 Unsere externe Datenschutzbeauftragte erreichen Sie 
unter folgenden Kontaktdaten:

Christina Grewe
Grewe Anwaltskanzlei
Erzbergerstraße 17
68165 Mannheim
Telefon: 0621 - 37 70 36 40
E-Mail: info@grewe-kanzlei.de

§ 2	� Zwecke und Rechtsgrundlagen der 
Datenverarbeitung

§ 2.1	 Abschluss und Erfüllung des Versicherungsvertrags

Um Ihren Antrag auf Versicherungsschutz zu prüfen und 
Ihnen passende und individuelle Angebote zu unterbreiten, 
benötigen wir einige Angaben von Ihnen. Ohne Verarbeitung 
der von Ihnen gemachten Angaben können wir das von uns 
zu übernehmende Risiko und den sich daraus ergebenden 
Beitrag der zu erhebenden Versicherungsprämie nicht 
einschätzen, so dass Abschluss und Durchführung des 
Versicherungsvertrags unmöglich sind. Kommt der Ver-
sicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir Ihre Daten 
zur Durchführung und Erfüllung des Vertragsverhältnisses. 
Angaben zum Schaden- oder Leistungsfall benötigen wir 
etwa, um den Eintritt und den Umfang des Versicherungs-
falles sowie ggf. den Eintritt und die Abwicklung von 
Regressforderungen prüfen zu können. Die Daten nutzen wir 
weiterhin für die Pflege der gesamten Kundenbeziehung, 
insbesondere für die Beratung hinsichtlich einer Vertrags-
anpassung, -ergänzung oder für umfassende Auskunftser-
teilungen und zur Erfüllung unserer Beratungspflicht. Kommt 
der Vertrag nicht zustande, speichern wir Ihre Daten, in den 
Personen- und Unfallversicherungen auch Ihre Gesundheits-
daten, drei volle Kalenderjahre für den Fall, dass Sie erneut 
Versicherungsschutz beantragen. Die Rechtsgrundlage für 
diese Verarbeitung im Zusammenhang mit vorvertraglichen 
und vertraglichen Zwecken ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Bei 
der Verarbeitung von Gesundheitsdaten holen wir vorher Ihre 
Einwilligung gemäß Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO ein.
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§ 2.2	 Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen

Des Weiteren verarbeiten wir personenbezogene Daten, 
soweit hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht. Dies 
gilt insbesondere in Bezug auf unsere Verpflichtungen zur 
Terrorismus-, Geldwäsche- und Korruptionsbekämpfung. Zu 
diesem Zweck können wir Ihre personenbezogenen Daten 
analysieren, um gemäß den einschlägigen Vorschriften 
ein Risikoprofil zu erstellen. Unsere Verpflichtungen zur 
Bekämpfung von Wirtschafts- und Steuerstraftaten können 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erforder-
lich machen. Insbesondere können personenbezogene 
Daten an deutsche Steuerbehörden übermittelt werden und 
durch diese im Rahmen der Systeme zum internationalen 
Informationsaustausch an ausländische Steuerbehörden 
weitergeleitet werden. Die Rechtsgrundlage für diese Ver-
arbeitung im Zusammenhang mit der Erfüllung rechtlicher 
bzw. gesetzlicher Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO i. V. mit 
der jeweiligen anwendbaren gesetzlichen Regelung.

§ 2.3	 Wahrung unserer berechtigten Interessen

Zur Wahrung unserer berechtigten Interessen verarbeiten 
wir personenbezogene Daten. Diese berechtigten Interessen, 
die sich auf Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO stützen, bestehen im 
Abschluss und in der Durchführung von Rückversicherungs-
verträgen, in der Durchführung statistischer und ver-
sicherungsmathematischer Analysen zwecks Ausarbeitung, 
Überwachung und Entwicklung von Tarifen, Produkten und 
Services, der Durchführung von Zufriedenheitsumfragen, der 
Erstellung von Statistiken sowie der Missbrauchsbekämpfung 
und der Erfüllung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher 
Verpflichtungen. Ebenso können personenbezogene Daten 
für versicherungsrelevante Forschungszwecke verarbeitet 
werden (z. B. Unfallforschung).

§ 2.4	� Wahrung unserer bzw. der berechtigten Interessen 
von Dritten

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es erforderlich ist, 
um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten gem. 
Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO zu wahren. Dies kann insbesondere 
der Fall sein:

•	 zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs;
•	 zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten ins-

besondere durch Datenanalysen zur Betrugsbekämpfung 
sowie zur Verhinderung und Bekämpfung von Ver-
sicherungsmissbrauch, d. h. Bekämpfung von arglistiger 
bzw. betrügerischer Überhöhung von Versicherungs-
ansprüchen. Die Bekämpfung von Versicherungsmiss-
brauch und -betrug erfolgt im berechtigten Interesse des 
Versicherers und zum Schutz der Versicherten im All-
gemeinen;

•	 zur Werbung für unsere eigenen Versicherungs-
produkte und für andere Produkte der Unternehmen der 
ACM Deutschland-Gruppe und von deren Kooperations-
partnern.

Von Ihnen übermittelte Erklärungen, Informationen und 
Dokumente aller Art können, sofern sie zum Vertragsschluss 
oder zur Beurteilung einer Leistungspflicht unsererseits 

erfolgten, von uns auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Im 
Rahmen dieser Überprüfungen können wir uns an betroffene 
Personen bzw. relevante Dritte wenden, darunter diejenigen, 
die als Aussteller der Dokumente bezeichnet werden oder 
allgemein in der Lage sind, die Richtigkeit der Dokumente zu 
bestätigen.

Diese Überprüfungen dienen dazu, die Stimmigkeit der 
Erklärungen, der Umstände und der Folgen des Schadens-
falls sowie die Wirklichkeit, Wahrhaftigkeit, Vollständigkeit 
und Unversehrtheit der Elemente zu überprüfen. Sollte sich 
diese Prüfung auf Gesundheitsdaten beziehen, so würde sie 
ggf. unter Einhaltung des für diese Art von Daten geltenden 
verstärkten Schutzrahmens erfolgen und von Personal durch-
geführt, das für die besondere Vertraulichkeit dieser Daten 
sensibilisiert wurde.

Unsere Überprüfungen können im Einzelfall die Übermittlung 
personenbezogener Daten an öffentliche Stellen und 
Behörden sowie nichtöffentliche Stellen aller Art erforderlich 
machen; dies gilt insbesondere für Gerichtsvollzieher und 
Privatdetektive. Zum Zwecke der Missbrauchsbekämpfung 
verarbeitete Daten können von uns gespeichert werden, 
solange nichtverjährte Ansprüche unsererseits oder Dritter 
geltend gemacht oder strafrechtliche Maßnahmen eingeleitet 
werden können.

Zum Zwecke dieser Überprüfungen können wir auch 
öffentlich zugängliche Daten von Ihnen verarbeiten. Im 
Rahmen der Risikoprüfung können wir ein Scoring gemäß 
den geltenden Vorschriften erstellen. Wir greifen hierbei in 
keinem Fall auf ausschließlich automatisierte Entscheidungen 
zurück, sondern es kommt stets zum Eingreifen einer natür-
lichen Person unsererseits.

§ 3	� An welche Empfänger können Ihre 
personenbezogenen Daten weitergeleitet werden?

§ 3.1	 Externe Dienstleister

Zum Zwecke der Begründung, Durchführung und 
Beendigung von Versicherungsverhältnissen, insbesondere 
zur Bearbeitung eines Antrags, zur Beurteilung des zu ver-
sichernden Risikos, zur Berechnung der zu erhebenden 
Versicherungsprämie, zur Prüfung einer etwaigen Leistungs-
pflicht und zur internen Prüfung des fristgerechten 
Forderungsausgleichs, können wir Ihre personenbezogenen 
Daten an unsere Dienstleister, Bevollmächtigten und 
Erfüllungsgehilfen weiterleiten. Eine Auflistung der von 
uns eingesetzten Dienstleister, Bevollmächtigten und 
Erfüllungsgehilfen, zu denen nicht nur vorübergehende 
Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie unter 
www.acmdeutschland.de finden.

§ 3.2	 Vermittler

Soweit Sie hinsichtlich des Versicherungsvertrags von einem 
Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum 
Abschluss und zur Durchführung des Vertrags notwendigen 
Daten und erfährt dabei auch die eventuell vereinbarten 
Risikozuschläge oder Ausschlüsse bestimmter Risiken 
sowie die zu Ihrer Beratung und zu der Betreuung der Ver-
sicherungsverträge benötigten Daten.
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§ 3.3	 Konzerninterne Unternehmen

Die Unternehmen im Crédit Mutuel-Konzern und im 
Teilkonzern der ACM Deutschland-Gruppe benutzen 
gemeinsame technische Mittel und Verfahren, für welche 
spezialisierte Konzernunternehmen bestimmte Datenver-
arbeitungsaufgaben zentral wahrnehmen. Unter diesen 
Umständen können Unternehmen im Crédit Mutuel-Konzern 
Ihre Daten erhalten und verarbeiten, etwa zur zentralen 
digitalen Verwaltung, Aufbewahrung und Archivierung 
der Vertragsunterlagen, zur Vertrags- und Leistungs-
bearbeitung. Eine Liste der Unternehmen, die eine 
zentrale Datenverarbeitung vornehmen, finden Sie unter 
www.acmdeutschland.de.

Ferner können personenbezogene Daten, die wir für die 
Zwecke der Terrorismus-, Geldwäsche- und Korruptionsbe-
kämpfung, der Bekämpfung von Wirtschaftsstraftaten sowie 
der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch und -betrug 
verarbeiten, anderen konzerninternen Unternehmen zugäng-
lich gemacht werden. Dies gilt insbesondere im Falle eines 
nachgewiesenen Versicherungsmissbrauches oder -betrugs 
zur Einleitung strafrechtlicher Schritte. Bei nachgewiesenem 
Betrug bzw. Missbrauch können wir die Person, die die vor-
geworfenen Taten begangen bzw. zu vertreten hat, auf eine 
Liste setzen, die sie fünf Jahre lang von jeglicher Möglichkeit 
ausschließt, mit uns oder anderen konzerninternen Unter-
nehmen Verträge abzuschließen.

Die Eintragung in dieser Liste kann auch bei Zahlungsvor-
fällen, wenn ein Vertrag als nichtig erklärt wird, wenn vor-
sätzlich falsche Angaben gemacht werden sowie im Falle von 
abweichendem bzw. Fehlverhalten oder Drohungen erfolgen. 

§ 3.4	 Weitere Empfänger

Öffentliche Stellen und Behörden (wie z. B. die europäische 
Versicherungsaufsichtsbehörde European Insurance and 
Occupational Pensions Authority [EIOPA], die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht, Sozialversicherungs-
träger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden), 
Garantiefonds und berufsständische Organe können 
Empfänger personenbezogener Daten sein, wenn gesetz-
liche Bestimmungen dies gebieten oder bei Vorliegen einer 
behördlichen Verpflichtung. Insbesondere können Daten 
an die zuständigen öffentlichen Stellen und Behörden zum 
Zwecke der Bekämpfung von Terrorismus, Geldwäsche, 
Korruption, Wirtschaftsstraftaten sowie Versicherungsmiss-
brauch und -betrug weitergeleitet werden.

Personenbezogene Daten, welche zum Zwecke der 
Bekämpfung von Steuerstraftaten verarbeitet werden, leiten 
wir gegebenenfalls an die deutschen Steuerbehörden weiter, 
denen es zusteht, sie im Rahmen der Systeme zum inter-
nationalen Informationsaustausch an ausländische Steuer-
behörden zu übermitteln.

§ 3.5	 Datenaustausch mit anderen Versicherern

Des Weiteren können andere Versicherer Empfänger von 
personenbezogenen Daten sein, insbesondere zur Geltend-
machung und Erledigung Ihrer Ansprüche, zur Verwaltung 

eines Schadensfalls oder im Rahmen der Bekämpfung von 
Versicherungsmissbrauch und -betrug. Es kann in den 
genannten Fällen erforderlich sein, dass ein Austausch von 
personenbezogenen Daten mit den von Ihnen in Ihrem Ver-
sicherungsantrag genannten früheren Versicherern statt-
findet, um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsver-
trags bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls zu 
überprüfen.

§ 3.6	 Rückversicherer

Einige der von uns übernommenen Risiken versichern wir 
zusätzlich bei speziellen Versicherungsunternehmen (sog. 
Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Ver-
trags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu 
übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild von dem Risiko 
oder dem Versicherungsfall machen kann.

Zudem ist es in Einzelfällen möglich, dass der Rückver-
sicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen 
Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung unterstützt. 

Die Übermittlung Ihrer Daten werden wir immer auf das Not-
wendigste beschränken und, wenn möglich, die Verwendung 
anonymisierter Daten bevorzugen.

Wir unterhalten Rückversicherungsbeziehungen grundsätz-
lich nur zu anerkannten und bewährten Rückversicherern, die 
nach den gleichen Datenschutzstandards arbeiten wie wir 
selbst.

§ 4	� Welche Maßnahmen werden zum Schutz Ihrer Daten 
getroffen?

§ 4.1	 Auftragsverarbeitungsverträge

Mit den von uns eingesetzten Dienstleistern, Erfüllungs-
gehilfen, mit unseren konzerninternen Partnergesellschaften, 
unseren Vermittlern und Rückversicherern haben wir Ver-
träge geschlossen, die spezielle Vorschriften zum Schutz 
Ihrer Daten enthalten. Diese sog. „Auftragsverarbeitungsver-
träge“ sehen insbesondere vor, dass die Auftragsverarbeiter 
Ihre personenbezogenen Daten lediglich zu den vereinbarten 
Zwecken erhalten können und diese Daten nur auf die verein-
barte Art und Weise verarbeiten dürfen. Insbesondere dürfen 
die Auftragsverarbeiter die Daten an andere Stellen oder 
Organisationen, außer im Rahmen von Unterauftragsver-
hältnissen und in der eingeräumten und vereinbarten Weise, 
nicht weitergeben. Zudem müssen die Auftragsverarbeiter 
die notwendigen technisch-organisatorischen Maßnahmen 
ergreifen, um Ihre Daten sicher zu verarbeiten, und dürfen 
die Daten nur so lange speichern, wie wir es angewiesen 
haben.

§ 4.2	� Besondere Maßnahmen zum Schutz Ihrer 
Gesundheitsdaten

Falls die Durchführung Ihres Versicherungsverhältnisses die 
Verarbeitung von Gesundheitsdaten erfordern sollte, werden 
wir sicherstellen, dass die dafür vorgesehenen gesetz-
lichen Voraussetzungen erfüllt sind. Dies kann im Einzelfall 
erfordern, Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Gesund-
heitsdaten einzuholen. Eine solche holen wir insbesondere 
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ein, wenn wir Auskunft von Ärzten, Pflegepersonen sowie 
bei Bediensteten von Krankenhäusern, sonstigen Kranken-
anstalten, Pflegeheimen, Personenversicherern, gesetzlichen 
Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Behörden zur 
Risikobeurteilung oder Leistungsfallprüfung benötigen.

§ 4.3	 Datenübermittlung in ein Drittland

Grundsätzlich erfolgt keine Datenübermittlung in ein Land 
außerhalb des Anwendungsbereichs der DSGVO, es sei denn, 
besondere Umstände in der konkreten Vertragsbeziehung 
würden einen Drittlandbezug ergeben. Sofern wir Daten an 
Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit die 
Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO vorliegen und dem 
Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Daten-
schutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene 
Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmens-
interne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardver-
tragsklauseln) vorhanden sind. Diese können Sie bei uns 
anfordern.

§ 5	� Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten 
gespeichert?

Grundsätzlich löschen wir Ihre Daten, sobald sie für die 
oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Wir 
bewahren Ihre Daten für die Zeit auf, in der Ansprüche 
gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können 
(gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig 
Jahren in Ausnahmefällen nach §§ 197 ff. des Bürgerlichen 
Gesetzbuches, BGB). Zudem speichern wir Ihre Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende 
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung 
sowie dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen 
danach bis zu zehn volle Jahre.

§ 6	 Ihre Rechte 

§ 6.1	 Allgemeines

Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten (Art. 15 DSGVO) sowie unter bestimmten Voraus-
setzungen die Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder die 
Löschung (Art. 17 DSGVO) Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann 
weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
Daten (Art. 18 DSGVO) sowie ein Recht auf Herausgabe der 
von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format (Art. 20 DSGVO) 
zustehen. 

§ 6.2	 Widerspruchsrechte

Einer Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der Direkt-
werbung können Sie jederzeit und kostenfrei (mit Aus-
nahme der Übermittlungskosten nach den Basistarifen) 
widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung 
berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung aus 
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
widersprechen (Art. 21 DSGVO). 

§ 6.3	 Ausübung Ihrer Rechte

Zur Ausübung der Ihnen zustehenden Rechte wenden Sie 
sich bitte an die o. g. Datenschutzbeauftragte.

§ 6.4	Beschwerden

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde 
an die o. g. Datenschutzbeauftragte oder an eine gem. 
Art. 77 DSGVO zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 
zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichts-
behörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf 
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Teil A: Allgemeine 
Versicherungsbedingungen

§ 1	 Angaben zum Administrator

Die Administration wird durchgeführt durch die
AP Solutions GmbH
Königinstraße 28
80802 München

Sämtlicher Schriftverkehr und sämtliche Willenserklärungen 
sind direkt an den Administrator zu richten. Sie gelten als 
beim Versicherer eingegangen, wenn sie beim Administrator 
eingegangen sind. Der Administrator ist vom Versicherer 
ermächtigt, gegenüber den Versicherten die Annahme zu 
erklären und zu bestätigen.

Schadenmeldung:
•	 online unter Angabe Ihrer Policen-Nummer: DE410002114
•	 https://allianz-protection.com/login-path/policy
•	 per E-Mail: targo-kreditkarte@allianz.com
•	 per Telefon: +49 800 - 10 10 975
•	 postalisch unter Angabe Ihrer Kreditkartennummer:

AWP P&C S.A.
Niederlassung für Deutschland
10848 Berlin

§ 2	 Versicherte Personen

1.	� Versichert ist der Inhaber einer gültigen 
Select Travel Card.

2.	� Auf gemeinsamen Reisen mit dem Karteninhaber ist 
in der Reiseassistance und in der Familiendeckung der 
Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung auch 
die Familie des Karteninhabers, d. h. ein zusätzlicher 
Erwachsener und minderjährige Kinder, mitversichert.

a)	� Erwachsener: in häuslicher Gemeinschaft 
wohnender Ehepartner oder Lebensgefährte des 
Karteninhabers

b)	� Kinder: mit dem Karteninhaber im gemeinsamen 
Haushalt lebende minderjährige Kinder (leibliche 
Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder) des vor-
genannten Personenkreises

3.	� Sollte der Inhaber einer Select Travel Card nicht 
mitreisen, besteht kein Versicherungsschutz.

4.	� Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht 
versichert sind Personen, die dauernd pflegebedürftig 
sind, sowie Geisteskranke. Pflegebedürftig ist, wer für 
die Verrichtung des täglichen Lebens überwiegend 
fremder Hilfe bedarf. Der Versicherungsschutz erlischt, 
sobald der Versicherte nicht mehr versicherbar ist. 
Gleichzeitig endet die Versicherung.

§ 3	 Versicherte Reise, Geltungsbereich

1.	� Der Versicherungsschutz besteht für die 
Reiseassistance und die Familien-Reiserücktritt- und 
Reiseabbruchversicherung für alle privat veranlassten 
Reisen ins Ausland, sofern die in Teil B aufgeführten 
„Besonderen Bedingungen“ keine abweichenden 
Regelungen enthalten.

Beruflich veranlasste Reisen gelten nicht als Privat-
reisen. Für die Einkaufschutzversicherung besteht 
Versicherungsschutz, auch ohne dass eine Reise unter-
nommen wurde.

2.	� Als Ausland (nachfolgend „Ausland“) im Sinne 
dieser Bedingungen gilt nicht das Staatsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland sowie das Staatsgebiet, 
in dem die versicherte Person einen ständigen 
Wohnsitz hat.

3.	� Der Versicherungsschutz gilt für die ersten 62 Tage 
der Reise während der Vertragsdauer für Reisen ins 
Ausland.

4.	� In Ländern, für die das Auswärtige Amt eine 
Reisewarnung ausgesprochen hat, wird kein 
Versicherungsschutz gewährt und kein Service 
geboten.

Hinweis: Darüber hinaus ist der Geltungsbereich der 
einzelnen Versicherungen in Teil B zu beachten.

§ 4	 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz

1.	� beginnt generell mit der Beantragung der 
Select Travel Card, sofern der Kreditkartenvertrag 
wirksam zustande kommt; für Versicherungsfälle, die 
vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten 
sind, wird nicht geleistet.

2.	�� endet zum Zeitpunkt der Beendigung des 
Kreditkartenvertrages.

3.	� endet für alle versicherten Personen mit dem Tod des 
Karteninhabers. Im Falle des Todes des Karteninhabers 
während einer Reise besteht der Versicherungsschutz 
hinsichtlich der übrigen versicherten Personen bis zum 
Ende der laufenden Reise fort.

Hinweis: Darüber hinaus sind die gemachten Angaben über 
Beginn und Ende des jeweiligen Versicherungsschutzes in 
Teil B zu beachten.
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§ 5	� Allgemeine Einschränkung des 
Versicherungsschutzes

1.	� Versicherungsschutz wird nicht gewährt für Schäden 
durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, 
innere Unruhen, Terroranschläge, Asbest, Streik, 
Kernenergie und Strahlenenergie, Beschlagnahme, 
Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand. 
Ausgeschlossen sind zudem Schäden jeder Art, die 
direkt oder indirekt durch Terrorakte verursacht 
worden sind. Terrorakte sind jegliche Handlungen 
von Personen und Personengruppen zur Erreichung 
politischer, religiöser, ethnischer oder ideologischer 
Ziele, die geeignet sind, Angst und Schrecken in der 
Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten 
und dadurch auf eine Regierung oder staatliche 
Einrichtung Einfluss zu nehmen. Ausgeschlossen 
sind auch Schäden oder Kosten, die der Einsatz 
von nuklearen, chemischen oder biologischen 
Massenvernichtungswaffen mit sich bringt, wie auch 
immer diese in Umlauf gebracht oder kombiniert 
werden und unabhängig von anderen Ursachen oder 
Ereignissen, die gleichzeitig oder in anderer zeitlicher 
Reihenfolge zu diesem Schaden oder diesen Kosten 
beitragen.

2.	� Es wird ferner kein Versicherungsschutz gewährt für 
Schäden, die durch die begünstigte Person durch 
oder während der vorsätzlichen Ausführung einer 
Straftat oder des vorsätzlichen Versuches einer Straftat 
verursacht werden.

Hinweis: Darüber hinaus sind die Einschränkungen des Ver-
sicherungsschutzes zu den einzelnen Versicherungen in Teil B 
zu beachten.

§ 6	 Zahlung der Entschädigung/Versicherungsleistung

1.	� Die Fälligkeit der Geldleistung richtet sich nach 
§ 14 VVG (Versicherungsvertragsgesetz) und erfolgt als 
Gutschrift auf das von Ihnen angegebene Konto.

2.	� Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten 
werden nach der Maßgabe des Referenzkurses EuroFX 
(Geldkurs) an dem Tag in Euro umgerechnet, an dem 
der Schaden eingetreten ist bzw. die versicherte 
Person die Zahlung geleistet hat. Für nicht gehandelte 
Währungen, für die keine Referenzkurse festgelegt 
werden, gilt der Kurs gemäß „Devisenkursstatistik“, 
Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank, 
Frankfurt am Main, nach jeweils neuestem Stand, 
es sei denn, dass die zur Bezahlung der Rechnungen 
notwendigen Devisen nachweislich zu einem für die 
versicherte Person ungünstigeren Kurs erworben 
wurden.

Hinweis: Darüber hinaus sind die Hinweise zur Zahlung der 
Entschädigungsleistung der einzelnen Versicherungen in Teil 
B zu beachten.

§ 7	 Prämie

Die Prämie für die Versicherungen ist bereits in der Jahres-
gebühr der Select Travel Card enthalten. Die TARGOBANK 
ist demnach für die ordnungsgemäße Inrechnungstellung 
der Prämie verantwortlich. Das Nichtbezahlen der fälligen 
Jahresgebühr an die TARGOBANK führt zum Verlust des Ver-
sicherungsschutzes.

§ 8	� Allgemeine Obliegenheiten nach Eintritt des 
Versicherungsfalles

1.	� Die versicherte Person ist verpflichtet, nach Eintritt des 
Versicherungsfalles

a)	� den Schaden möglichst gering zu halten und alles 
zu vermeiden, was zu einer unnötigen Kosten-
erhöhung führen könnte;

b)	� den Schaden dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen;

c)	� dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung 
über Ursache und Höhe seiner Leistungspflicht 
zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft 
zu erteilen, Originalbelege einzureichen, ggf. 
behandelnde Ärzte und andere Versicherer von ihrer 
Schweigepflicht zu entbinden sowie bei Todesfällen 
die Sterbeurkunde einzureichen – im Falle, dass die 
versicherte Person selbst verstorben ist, gehen die 
Rechte und die Obliegenheiten auf die Erben der 
versicherten Person über;

d)	� dem Versicherer Nachweise über die Bezahlung 
der gebuchten Reiseleistungen mit der 
Select Travel Card einzureichen, sofern dies 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist.

2.	� Die Führung eines Nachweises über 
verwandtschaftliche Verhältnisse oder das Bestehen 
einer Ehe-/Lebensgemeinschaft hinsichtlich der 
mitversicherten Personen obliegt dem Karteninhaber.

Hinweis: Darüber hinaus sind die jeweiligen besonderen 
Obliegenheiten zu den in Teil B genannten Versicherungen 
zu beachten.

§ 9	 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

Verletzt der Versicherte vorsätzlich eine der vorgenannten 
Pflichten, besteht kein Versicherungsschutz. Verletzt der 
Versicherte die Pflichten grob fahrlässig, ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist 
der Versicherte nach, dass die Pflicht nicht grob fahrlässig 
verletzt wurde, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Abweichend hiervon ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit der Versicherte nachweist, dass die Pflicht-
verletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pflicht ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn der Versicherte 
die Pflicht arglistig verletzt.
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§ 10	 Verwirkungsgründe, Verjährung

1.	� Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, wenn

a)	� die versicherte Person den Versicherungsfall vor-
sätzlich herbeigeführt hat;

b)	� die versicherte Person den Versicherer arglistig über 
Umstände zu täuschen versucht, die für den Grund 
oder für die Höhe der Leistung von Bedeutung sind.

2.	� Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren 
innerhalb von 3 Jahren.

§ 11	 Rechte im Schadenfall

Die Ausübung der Rechte im Schadenfall kann nur der 
Inhaber der gültigen Karte für sich und für die mitver-
sicherten Personen gegenüber dem Versicherer geltend 
machen. Die mitversicherten Personen haben keinen eigenen 
Anspruch gegen den Versicherer, sofern in den „Besonderen 
Bedingungen“ in Teil B nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 12	 Aufrechnung

Die versicherte Person kann gegen Forderungen des Ver-
sicherers nur aufrechnen, soweit die Gegenforderung 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

§ 13	 Anzeigen und Willenserklärungen

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Ver-
sicherer bedürfen der Textform. Ein vom Versicherer 
beauftragter Assisteur zur Abwicklung von Schaden- und 
Assistanceleistungen ist von dem Versicherer zur Entgegen-
nahme und zur Abgabe von Willenserklärungen bevoll-
mächtigt.

§ 14	 Ansprüche gegen Dritte

Die Ansprüche des Versicherungsnehmers bzw. der ver-
sicherten Person gegen Dritte gehen auf den Versicherer 
über, soweit dieser den Schaden ersetzt hat. Sofern erforder-
lich, ist der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person 
verpflichtet, eine Abtretungserklärung gegenüber der Allianz 
abzugeben.

§ 15	 Leistung von Dritten

Die Versicherungen gelten subsidiär, d. h., Voraussetzung für 
die Erbringung einer Leistung ist, dass ein Dritter (z. B. ein 
anderer Versicherer)

•	 nicht zur Leistung verpflichtet ist oder
•	 seine Leistungspflicht bestreitet oder
•	 seine Leistung erbracht, diese aber zur Begleichung der 

Kosten nicht ausgereicht hat.

Ein Anspruch aus dieser Versicherung besteht somit nicht, 
soweit Sie bzw. die begünstigte Person Ersatz aus einem 
konkurrierenden, anderen, eigenen oder fremden, vor 
oder nach Abschluss dieses Vertrages geschlossenen Ver-
sicherungsvertrag beanspruchen kann. Dies gilt auch dann, 
wenn diese Verträge ihrerseits eine Subsidiaritätsklausel ent-
halten sollten. Im Hinblick auf diese Versicherungsverträge 
gilt diese Versicherung als die speziellere Versicherung.

Bestreitet der andere Versicherer schriftlich seine Eintritts-
pflicht, erfolgt jedoch eine Vorleistung im Rahmen dieses 
Vertrages. Sie haben alles Ihnen Mögliche und Zumutbare 
bzw. die begünstigte Person hat alles ihr Mögliche und 
Zumutbare zu unternehmen, um dazu beizutragen, dass 
die Ansprüche gegen andere Versicherer verfolgt werden 
können. Die Vorschriften über den gesetzlichen Forderungs-
übergang bleiben unberührt.

§ 16	 Kenntnis und Verhalten der versicherten Person

Bei der Anspruchsprüfung wird sowohl die Kenntnis als 
auch das Verhalten der versicherten Person berücksichtigt, 
sofern nach den Versicherungsbedingungen oder den 
gesetzlichen Vorschriften die Kenntnis und das Verhalten 
des Versicherrungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind 
(§ 47 Versicherungsvertragsgesetz).

§ 17	 Gerichtsstand, anzuwendendes Recht, Sprache

Vertragssprache ist Deutsch. Es findet das Recht der Bundes-
republik Deutschland Anwendung. Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherer können bei dem 
für den Geschäftssitz des Versicherers örtlich zuständigen 
Gericht geltend gemacht werden. Geschäftssitz und damit 
Gerichtsstand ist Düsseldorf.

§ 18	 Beschwerdeverfahren

Der Versicherer strebt einen jederzeit erstklassigen Service 
an. Falls Sie trotzdem Beschwerden in Bezug auf den 
erhaltenen Servicestandard haben, können Sie sich zur 
Lösung des Problems auf dem folgenden Weg beschweren.

Schreiben Sie bitte an:

ACM Versicherung AG
Beschwerdemanagement
Postfach 1667
77606 Offenburg
Telefon: 0211 - 73 74 73 74

Die ACM Versicherung AG ist Mitglied im Verein 
„Versicherungsombudsmann e. V.“. Damit steht dem Ver-
sicherungsnehmer bzw. der versicherten Person die Möglich-
keit offen, den unabhängigen und neutralen Ombudsmann in 
Anspruch zu nehmen, wenn über getroffene Entscheidungen 
kein Einverständnis erzielt werden kann. Das Verfahren ist 
kostenfrei. Der Ombudsmann kann erreicht werden unter:

Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach	080632, 10006 Berlin
Telefon:	 0800 - 36 96 000 (kostenfrei)
Fax:		  0800 - 36 99 000 (kostenfrei)
E-Mail: 	 beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Bitte vergessen Sie nicht, dass es immer von Vorteil ist, 
Kopien aller eingereichten Dokumente aufzubewahren. Bei 
Beschwerden über eine Versicherungsgesellschaft können 
Sie sich auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, wenden.
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Reiseassistance (unabhängig vom Karteneinsatz)

§ 1	 Leistungen vor und während einer Reise

Vor Reiseantritt und wenn Sie im Ausland unterwegs 
sind, erteilt der Versicherer Ihnen auf Wunsch unver-
bindliche Informationen über Ihr Reiseland, wie z.B. 
Impfbestimmungen, Warnungen der Weltgesundheits-
organisation, Art und Ausbreitung von Krankheiten, die 
Zusammenstellung der Reiseapotheke für bestimmte Reise-
ziele, allgemeine medizinische Vorsichtsmaßnahmen und 
Verhaltensregeln auf Reisen, identische oder vergleichbare 
Medikamente im Ausland, ambulante und stationäre Ver-
sorgungsmöglichkeiten im Ausland, Deutsch oder Englisch 
sprechende Ärzte im Ausland, Wissenswertes für Risiko-
patienten oder über klimatische Verhältnisse.

§ 2	 Leistungen während einer Reise

Wenn Sie während einer Reise im Ausland in eine Not-
situation geraten, bietet der Versicherer Ihnen 24 Stunden 
täglich Beistand in folgendem Umfang:

1.	� Der Versicherer hilft bei der Besorgung eines Anwalts 
und/oder Dolmetschers und leistet eine Vorauszahlung 
von bis zu 5.000,– EUR für Anwalts- bzw. bis zu 
3.000,– EUR für Dolmetschergebühren, wenn Sie 
während der Reise inhaftiert oder mit Haft bedroht 
werden oder sich mit Behörden auseinandersetzen 
müssen.

2.	� Falls während der Reise die für die Rückreise 
erforderlichen Reisedokumente verloren gehen oder 
gestohlen werden, unterstützt der Versicherer bei der 
Organisation von Ersatzreisedokumenten und leistet 
falls nötig eine Vorauszahlung, maximal bis zu einer 
Höhe von 500,– EUR.

3.	� Falls während der Reise die Reisezahlungsmittel 
abhandenkommen, stellt der Versicherer den Kontakt 
zur Bank her. Ist eine Kontaktaufnahme binnen 
24 Stunden nicht möglich, wird der Versicherer in Ihrem 
Auftrag Ihr Konto in Ihrem Namen bis zum benötigten 
Geldbetrag belasten und den Betrag an Sie auskehren. 
Sie verpflichten sich, einem Lastschrifteinzug in Höhe 
des benötigten Betrages bis zu 5.000,– EUR vorab 
zuzustimmen. Anfallende Gebühren sind von Ihnen zu 
tragen.

§ 3	 Einschränkung der Leistung

Vom Versicherer geleistete Vorauszahlungen sind innerhalb 
eines Monats nach Auszahlung an den Versicherer zurück-
zuzahlen. Kosten für Vorauszahlungen sowie Zustellungs-
gebühren sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 
Voraussetzung für die Auszahlung der Vorauszahlung ist, dass 

dem Versicherer ein von Ihnen unterschriebenes Schuld-
anerkenntnis vorliegt.

Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung 
(abhängig vom Karteneinsatz)

§ 1	 Gegenstand der Versicherung

Der Versicherer leistet für jede mit einer Select Travel Card 
vollständig bezahlte private Auslandsreise unter Abzug des 
Selbstbehaltes gemäß § 3 eine Entschädigung bei:

a)	� Nichtantritt der Reise für die dem Reiseunternehmen 
oder einem anderen Unternehmen von der versicherten 
Person vertraglich geschuldeten Reiserücktrittskosten 
(Stornokosten);

b)	� Abbruch der Reise für die nachweislich entstandenen 
zusätzlichen Rückreisekosten und die hierdurch 
unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten der 
versicherten Person, vorausgesetzt dass An- und 
Abreise in dem versicherten Arrangement enthalten 
sind; dies gilt auch im Falle nachträglicher Rückkehr, 
vorausgesetzt dass die versicherte Person mitreist. 
Bei Erstattung dieser Kosten wird in Bezug auf Art 
und Klasse des Transportmittels, der Unterkunft und 
Verpflegung auf die durch die Reise gebuchte Quali-
tät abgestellt. Wenn abweichend von der gebuchten 
Reise die Rückreise mit dem Flugzeug erforderlich 
wird, werden nur die Kosten für einen Sitzplatz in der 
einfachsten Flugzeugklasse ersetzt.

§ 2	 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz in der Reiserücktrittsversicherung 
beginnt durch Bezahlung der Reise mit der Select Travel Card 
und endet mit Antritt der Reise. Der Versicherungsschutz 
in der Reiseabbruchversicherung beginnt mit Antritt der 
Reise und endet spätestens 62 Tage nach Antritt der Reise. 
Nicht versichert sind Reisen, die zwar mit einer gültigen 
Select Travel Card bezahlt wurden, aber deren Stornierung 
oder Abbruch (Schadentag) zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgt, an dem die Select Travel Card nicht mehr gültig ist.

§ 3	 Versicherungssumme, Selbstbehalt

1.	� Der Versicherer haftet bis zur Höhe der 
Versicherungssumme abzüglich Selbstbehalt. 
Die Höchstversicherungssumme je Reisevertrag 
beträgt 7.500,– EUR für alle versicherten Personen 
zusammen je Reise. Sollten nachweislich zusätzliche 
Rückreisekosten entstehen, gelten diese im Rahmen 
eines Schadensfalles als mitversichert, sofern die 
Höchstversicherungssumme abzüglich Selbstbehalt 
nicht überschritten wird.

Teil B: Besondere 
Versicherungsbedingungen
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2.	� Der Selbstbehalt vom erstattungsfähigen Schaden 
beträgt 20 %, mindestens jedoch 100,– EUR pro 
Ereignis. Wird der Versicherungsfall durch Krankheit 
ausgelöst und ist eine stationäre Behandlung 
erforderlich, beträgt der Selbstbehalt je versicherte 
Person 100,– EUR.

§ 4	 Leistungsumfang

1.	� Der Versicherer ist leistungspflichtig, wenn während 
der Dauer des Versicherungsschutzes aufgrund eines 
der nachstehend genannten versicherten Ereignisse 
entweder die Reiseunfähigkeit einer der versicherten 
Personen nach allgemeiner Lebenserfahrung zu 
erwarten ist oder ihr der Antritt der Reise oder deren 
planmäßige Beendigung nicht zugemutet werden kann:

a)	 Schwangerschaftskomplikationen;

b)	� Schaden am Eigentum der versicherten Person 
infolge von Feuer, eines Elementarereignisses oder 
einer vorsätzlichen Straftat eines Dritten – der 
Schaden muss im Verhältnis zu der wirtschaftlichen 
Lage und dem Vermögen des Geschädigten erheb-
lich oder dessen Anwesenheit zur Schadensfest-
stellung notwendig sein;

c)	� Verlust des Arbeitsplatzes mit anschließender 
Arbeitslosigkeit infolge einer unerwarteten, 
betriebsbedingten Kündigung des Arbeitsverhält-
nisses durch den Arbeitgeber;

d)	� Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses aus der 
Arbeitslosigkeit heraus, sofern die versicherte 
Person bei der Reisebuchung arbeitslos gemeldet 
war und das Arbeitsamt der Reise zugestimmt hat;

e)	� schwerer Unfall oder Impfunverträglichkeit eines 
zur Reise angemeldeten Hundes – nicht versichert 
ist jedoch ein Impfversagen oder ein zu geringer 
Aufbau eines für das Reiseland vorgeschriebenen 
Antikörperwertes;

f)	� unerwartete Einberufung zum Grundwehrdienst, 
zu einer Wehrübung oder zum Zivildienst, sofern 
der Termin nicht verschoben werden kann und die 
Stornokosten nicht von einem Kostenträger über-
nommen werden.

2.	� Der Versicherer ist leistungspflichtig, wenn während 
der Dauer des Versicherungsschutzes eines der 
nachstehend genannten versicherten Ereignisse 
bei einer der versicherten Personen oder einer 
Risikoperson eingetreten ist:

a)	� Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere 
Erkrankung – eine Erkrankung gilt als unerwartet, 
wenn sie nach Abschluss des Kreditkartenvertrages 
oder bei bestehendem Kreditkartenvertrag 
nach Buchung der Reise erstmals auftritt und 
die konkreten Krankheitssymptome dem Reise-
antritt entgegenstehen; Verschlechterungen 
bereits bestehender Erkrankungen gelten dann 
als unerwartet, wenn in den letzten 6 Monaten 
vor Abschluss des Kreditkartenvertrages oder bei 

bestehendem Kreditkartenvertrag vor Buchung der 
Reise keine Behandlung erfolgte; ausgenommen 
hiervon sind Kontrolluntersuchungen;

b)	 Impfunverträglichkeiten.

3.	 Risikopersonen sind:

a)	� versicherte Personen untereinander, die gemeinsam 
eine Reise gebucht haben;

b)	� die Angehörigen einer versicherten Person, hierzu 
zählen: ihre Ehegattin/ihr Ehegatte, Kinder, Eltern, 
Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, 
Schwiegerkinder.

§ 5	� Besondere Einschränkungen des 
Versicherungsschutzes

(Ergänzung zu den in Teil A, § 5 aufgeführten allgemeinen 
Einschränkungen)

1.	� Der Versicherer ist von der Leistungsverpflichtung 
frei, wenn für die versicherte Person die hohe 
Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Versicherungsfalles 
bei Abschluss der Reise vorhersehbar war.

2.	� Nicht versichert sind nach einem Reiseabbruch 
entstehende Kosten für am Urlaubsort nicht genutzte 
Tage sowie entgangene Urlaubsfreuden.

3.	� Kein Versicherungsschutz besteht, sofern die 
Erkrankung eine psychische Reaktion auf ein 
Kriegsereignis, innere Unruhen, einen Terrorakt, 
ein Flugunglück oder auf die Befürchtung von 
Kriegsereignissen, inneren Unruhen oder Terrorakten 
ist.

4.	� Der Versicherer leistet nicht bei Suchterkrankungen.

5.	� Der Versicherer leistet nicht für Vermittlungsentgelte, 
die dem Reisevermittler aufgrund der Stornierung der 
Reise geschuldet werden.

6.	� Der Versicherer leistet nicht für die Gebühren eines 
Visums.

7.	� Der Versicherer leistet nicht für Abschussprämien bei 
Jagdreisen.

§ 6	� Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des 
Versicherungsfalles

(Ergänzung zu den in Teil A, § 8 aufgeführten allgemeinen 
Obliegenheiten)

1.	� Die versicherte Person ist verpflichtet, dem Versicherer 
den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüglich 
mitzuteilen und

2.	� gleichzeitig die Reise bei der Buchungsstelle oder, 
falls sie die Reise schon angetreten hat, beim 
Reiseveranstalter zu stornieren, um die Stornokosten 
möglichst niedrig zu halten, sowie

3.	� den Eintritt eines versicherten Ereignisses durch 
die Vorlage von ärztlichen Bescheinigungen 
(psychiatrische Erkrankungen durch eine ärztliche 
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Bescheinigung eines Facharztes für Psychiatrie), 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und fachärztlichen 
Attesten, Sterbeurkunden, Belegen zu Schäden am 
Eigentum, Bescheinigungen des Arbeitgebers über 
die betriebsbedingte Kündigung bzw. Aufnahme eines 
Arbeitsverhältnisses und/oder Bescheinigungen der 
Agentur für Arbeit über den Beginn der Arbeitslosigkeit 
zu belegen sowie

4.	� dem Versicherer jede gewünschte sachdienliche 
Auskunft zu erteilen und ihm alle erforderlichen 
Beweismittel unter Beifügung der Buchungsunterlagen 
von sich aus zur Verfügung zu stellen,

5.	� auf Verlangen des Versicherers die Ärzte von der 
Schweigepflicht in Bezug auf den Versicherungsfall zu 
entbinden, soweit diesem Verlangen rechtswirksam 
nachgekommen werden kann, sowie

6.	� dem Versicherer das Recht einzuräumen, die Frage der 
Reiseunfähigkeit aufgrund eines schweren Unfalles 
oder einer unerwarteten schweren Erkrankung durch 
fachärztliche Gutachten überprüfen zu lassen.

7.	� Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser 
Obliegenheiten ergeben sich aus Teil A, § 9 der 
Bedingungen.

Einkaufschutzversicherung (abhängig vom Karteneinsatz)

§ 1	 Gegenstand der Versicherung

1.	� Versicherungsschutz besteht weltweit – unabhängig 
vom Ort des Antritts einer Reise – für Waren mit einem 
Einzelpreis von über 75,– EUR bis maximal 600,– EUR 
pro Gegenstand, die durch die versicherte Person mit 
der Select Travel Card bezahlt wurden.

2.	� Die Versicherung gilt für einen Zeitraum von 30 Tagen 
ab dem Zeitpunkt des Gefahrenübergangs auf den 
Käufer.

3.	� Die Leistungspflicht des Versicherers ist pro 
Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres zusammen auf eine 
Höchstversicherungssumme von 6.000,– EUR je 
Schaden und 30.000,– EUR pro Jahr begrenzt.

4.	� Wurde lediglich zur Bezahlung eines Teils des 
Kaufpreises die Kreditkarte eingesetzt, so wird der 
Schaden nur mit entsprechendem Anteil übernommen.

5.	� Im Falle eines Diebstahls oder Raubes der gekauften 
Waren ist die Rückerstattung des Kaufpreises der 
Waren versichert.

6.	� Im Falle einer unfallartigen Beschädigung der 
gekauften Waren sind die Reparaturkosten, 
einschließlich der Kosten für den Transport vom 
Kundendienst zur versicherten Person, oder, falls die 
Reparatur unmöglich ist oder die Reparaturkosten den 
Kaufpreis überschreiten, der Kaufpreis versichert.

7.	� Im Falle der Beschädigung stehen dem Versicherer die 
Reste der nicht reparierten Sache auf Anforderung zu.

§ 2	� Besondere Einschränkungen des 
Versicherungsschutzes

(Ergänzung zu den in Teil A, § 5 aufgeführten allgemeinen 
Einschränkungen)

1. 	� Nicht versichert ist der Erwerb von lebenden Tieren, 
Pflanzen, Fahrscheinen, Wertpapieren jeder Art, 
Derivaten, Edelmetallen, Lebensmitteln, Juwelen oder 
Edelsteinen sowie Mobiltelefonen.

2.	� Der Versicherer haftet nicht für Schäden, die auf 
folgenden Ereignissen, Tatbeständen oder Umständen 
beruhen:

a)	� vorsätzliche Verursachung von Schäden durch die 
versicherte Person oder deren Familienangehörige 
(Eltern, Kinder oder Lebensgefährte);

b)	� Verlust der Ware bzw. das einfache Abhanden-
kommen der Ware, die unbeaufsichtigt an einem 
öffentlichen Ort abgestellt wurde;

c)	� Oberflächenschäden, Kratzer, Farbverlust oder 
Schönheitsfehler;

d)	� Abnutzung, Rost, Korrosion, Erosion, Einwirkungen 
von Feuchtigkeit, Hitze oder Kälte;

e)	� Mängel, die zur Gewährleistung berechtigen;

f)	� Schäden aufgrund einer Abweichung von den 
Hinweisen zur Benutzung oder Installation oder 
Betriebsanleitungen des Herstellers oder Händlers;

g)	� Schäden durch Einwirkung von Strahlen oder 
nuklearer Energie;

h)	� Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg, Unruhen, 
Terrorismus oder vergleichbare Umstände;

i)	� Schäden, die später als 30 Tage nach Gefahren-
übergang eintreten.

§ 3	� Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des 
Versicherungsfalles

(Ergänzung zu den in Teil A, § 8 aufgeführten allgemeinen 
Obliegenheiten)

1. 	� Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer 
unverzüglich telefonisch oder schriftlich anzuzeigen. Im 
Falle des Diebstahls hat die versicherte Person diesen 
spätestens 48 Stunden nach der Tat zur polizeilichen 
Anzeige zu bringen. Der versicherten Person obliegt 
zudem die Vorlage folgender Dokumente beim 
Versicherer:

a)	� das Original der Anzeigebestätigung der Polizei, 
wobei im Zusammenhang mit einem Überfall ggf. 
auch der Nachweis durch ein ärztliches Attest 
erforderlich wird;

b)	� die originale Kaufquittung/Rechnung;

c)	� der Durchschlag, der den Einsatz der Kreditkarte 
zur Zahlung der Ware belegt;

d)	� die Kopie der den Kauf betreffenden Kreditkarten-
abrechnung;
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e)	� im Falle der Beschädigung ein Kostenvoranschlag 
zur Reparatur oder die Reparaturrechnung oder eine 
schriftliche Bestätigung des Verkäufers zu Art und 
Umfang des Schadens und der Unmöglichkeit der 
Reparatur.

2.	� Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser 
Obliegenheiten ergeben sich aus § 9 in Teil A der 
Bedingungen.

Stand: 1. Januar 2026

Visa Select Travel Card



C
C

ST
C

A
V

B 
–

 S
ta

nd
: 0

1/
26

Wir sind gerne 
für Sie da

Wann und wo es 
Ihnen am besten passt

Online- & Mobile-Banking
unter www.targobank.de oder in der Banking-App
E-Mail: kontakt@targobank.de

Beratungstermin in der Filiale vereinbaren 
kostenlos unter 0800 - 011 33 55 41 oder online 
unter www.targobank.de/termin

ACM Versicherung AG 
Servicenummer:	+49 800 - 10 10 975
E-Mail: targo-kreditkarte@allianz.com
Schadenmeldung einreichen:
https://allianz-protection.com/login-path/policy
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